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8. Geschäft-Nr. 2021/145 

Interpellation Thomas Hildebrand, FDP, betreffend Wirtschaftsförderung ILEF – Status - 
Begründung 

 

 

 
VORSTOSS 
 
Gemeinderat Thomas Hildebrand, FDP, reicht mit Schreiben vom 19. Oktober 2021 nachfolgende Interpellation 
beim Büro des Grossen Gemeinderates ein (GGR-Geschäft-Nr. 2021/145): 
 
Seit März 2020 hat die Stadt einen Wirtschaftsförderer. Die Öffentlichkeit und Teile der Wirtschaft haben den 
Wirtschaftsförderer bislang nur wenig wahrgenommen. Hinzukommt, dass im diesjährigen Geschäftsbericht 
2020 die Tätigkeit resp. Wirkung des Wirtschaftsförderers (vgl. dazu Seite 30) auf nur 1 Seite beschrieben 
wurde. 

Positiv ist zu vermelden, dass es Stadt und Wirtschaftsförderer gelungen ist, vor Kurzem das Wirtschaftsforum 
ILEF ins Leben zu rufen. 

Nebst der lokalen Wirtschaftsförderung hat die Stadt eine Zusammenarbeit mit dem House of Winterthur. 
Obwohl die Stadt mit unserem Stadtpräsidenten in diesem Gremium vertreten ist, findet man auf dessen 
Homepage fast keine Hinweise zur Stadt Illnau-Effretikon. Beispielsweise fehlt auf der Seite Wirtschaft ein 
Link zur Wirtschaftsförderung von Illnau-Effretikon. 

FRAGEN AN DEN STADTRAT 

Ich erlaube mir deshalb dem Stadtrat folgende Fragen zu unterbreiten: 

1. Wie beurteilt der Stadtrat derzeit die Situation der lokalen Wirtschaft (Wachstum, Stabilität, Arbeitsmarkt, 
etc.)? 

2. Wie beurteilt der Stadtrat die gesteckten Wachstumsziele betreffend Ausbau von Arbeitsplätzen gemäss 
Richtplan, auch im Zusammenhang mit der noch aktuellen Wirtschaftsstandort-Strategie vom 3. Oktober 
2019? Sind die Ziele beispielsweise erreichbar? 
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3. Gibt es einen periodischen, öffentlichen Bericht des Wirtschaftsförderers? Falls ja, wo kann dieser Bericht 
eingesehen werden? 

4. Gibt es Bestrebungen Start-up Unternehmungen in Illnau-Effretikon zu unterstützen und wenn ja, wie? 

5. Wurde zusammen mit dem Wirtschaftsförderer eine Analyse (bspw. SWOT) inkl. Kosten/Nutzenverhältnis 
vorgenommen, ob die Standortvermarktung über das House of Winterthur weiterhin die beste 
Zusammenarbeit ist oder ob sich nicht auch noch durch andere Zugehörigkeiten wie Standortförderung-
Zürioberland oder Flughafen Region Zürich erweitert werden müsste, um Illnau-Effretikon noch besser 
positionieren zu können? Falls ja, was sind die Ergebnisse bzw. falls nein, ist eine solche Analyse geplant 
und wenn nicht, wieso nicht? 

Für die Beantwortung meiner Fragen danke ich dem Stadtrat bestens. 
 

 
URHEBER:  Gemeinderat Thomas Hildebrand, FDP 
   
MITUNTERZEICHNENDE:  Keine Mitunterzeichnende 
   
EINGANG RATSBÜRO:   19.10.2021 
   
BEGRÜNDUNG IM RAT:  11.11.2021 
   
FRIST:  11.02.2022 
 

FORMELLES 

Der Vorstoss wurde von der Urheberschaft als Interpellation taxiert. Eine Überprüfung des Ratsbüros ergab, 
dass der Vorstoss die einschlägigen Vorschriften, wie sie an Interpellationen gemäss Art. 75 ff der 
Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates GeschO GGR gestellt werden, einzuhalten vermag. 

BEGRÜNDUNG IM PLENUM 

Gemeinderat Thomas Hildebrand, FDP, begründet im Sinne von Art. 77 Abs. 1 GeschO GGR den eingereichten 
Vorstoss, wobei der Redner sein Referat mehrheitlich auf Basis des zu Grunde liegenden Interpellationstextes 
aufbaut.  

 
Neue bzw. weitere Fakten, die aus dem Text nicht hervorgehen, ergeben sich nicht.  

-------------------- 

Laut Art 76 Abs. 2 GeschO GGR bestimmt die Urheberschaft, in welcher Form (mündlich oder schriftlich) die 
Antwort des Stadtrates zu erfolgen hat. Laut den Ausführungen der Vorstossverfasser möge der Stadtrat seine 
Antworten schriftlich darlegen. 

Dem Stadtrat stehen für die Beantwortung laut Art. 77 Abs. 3 GeschO GGR drei Monate ab Datum der 
Begründung zu (Frist bis 11. Februar 2022). 
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Mitteilung durch Protokollauszug an: 

 Abteilung Präsidiales 

 Ratssekretariat (Geschäftsakten) 
 

-------------------- 

 

Für getreuen Auszug aus dem Protokoll 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 

  

Marco Steiner   
Ratssekretär   
 

Versandt am: 12.11.2021  
 
 
 


